
Land
max. Geschwindigkeit km/h

Anmerkung Warnweste
Innerorts Außerorts Schnellstr. Autobahn

Portugal

Mini 50 90 100 120

Mini Gespann 50 70 80 100

Spanien

Mini 50 90 100 120

Mini Gespann 50 70 80 90

Frankreich

Mini 50 90 110 130

Mini Gespann 50 90 110 130

Luxemburg

Mini 50 110 130

Mini Gespann 50 90 90

Belgien

Mini 50 90 120 120

Mini Gespann 50 90 120 120

Niederlande

Mini 50 80 100 130

Mini Gespann 50 80 90 90

Diese Tabelle soll euch auf der Fahrt zum IMM eine Hilfe sein. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für die Einhaltung aller Vorschriften ist jeder selbst verantwortlich.
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In Portugal müssen Fahranfänger (1 Jahr) eine 
entsprechende Plaketten an ihren Fahrzeug 

anbringen und dürfen auf Autobahnen maximal 90 
km/h fahren. 

Fahrer von in Portugal zugelassenen Kraftfahrzeugen müssen eine Warnweste 
mitführen. Eine Tragepflicht besteht beim Verlassen des Kfz außerhalb 

geschlossener Ortschaften oder auf Autobahnen. Ausländische Fahrer sind nur dann 
betroffen, sofern sie ein in Portugal zugelassenes Kfz führen (z.B. Mietwagen). 

Als Kraftfahrstraßen werden in Spanien 
Schnellstraßen, die auch einspurig sein können, 

bezeichnet. Die 
Autobahngeschwindigkeitsbeschränkung gilt auch 

auf Autobahnähnlichen Straßen ("Autovias"). 

In Frankreich gilt bei Nässe außerorts 80 km/h, auf 
Schnellstraßen 100 km/h und auf Autobahnen 110 

km/h 

Alle Autofahrer, die ihr Fahrzeug außerhalb geschlossener Ortschaften im Falle 
einer Panne oder eines Unfalls verlassen, müssen immer eine Warnweste tragen. 

Neben der Tragepflicht besteht auch eine Mitführpflicht. Die Weste muss vor 
Verlassen des Fahrzeugs angelegt werden und sollte im Innenraum aufbewahrt 

werden. 

Bei Regen gilt auf Autobahnen eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung von 110 km/h für 

Pkw. Fahrzeuge mit Anhänger dürfen bei Regen auf 
Autobahnen und außerorts nur 75 km/h schnell 

fahren. 

Autofahrer müssen beim Verlassen des Fahrzeugs auf der Autobahn und auf 
Schnellstraßen eine Warnweste tragen. 

Alle Autofahrer müssen nach einem Unfall oder einer Panne auf der Autobahn bzw. 
auf einer Kraftfahrstraße beim Verlassen des Fahrzeugs eine Warnweste anlegen. 
Gesetzlich vorgeschrieben ist nur eine Warnweste pro Fahrzeug. Empfehlenswert 

wäre, für jeden Mitfahrer eine Warnweste mitzuführen. Das Nichtanlegen der 
Weste wird geahndet. Das bloße Nichtmitführen der Schutzweste ist sanktionsfrei. 



Land Umweltzonen Benutzen von Radarwarnern

P 0,5 ‰

E 0,5 ‰ Hohe Geldstrafen. POI-Funktion ist erlaubt. 

F 0,5 ‰ 

L 

B 0,5 ‰

NL 0,5 ‰ Umweltzonen sind derzeit in Utrecht, Amsterdam und Rotterdam nur für Diesel KFZ. Geldbuße von 250 Euro. 

Promille- 
grenze

Promillegrenze 
Fahranfänger

                                                 Umweltzone Lissabon: werktags von 7-21                                                     
                Die Zone 1 darf nur von Fahrzeugen mit Erstzulassungsdatum ab dem 01.01.2000 befahren       
                                         werden (entspricht i.d.R. der Euro 3-Norm).                                                          
                     Die Zone 2 darf nur von Fahrzeugen mit Erstzulassungsdatum ab dem 01.01.1996 befahren 

werden (entspricht i.d.R. der Euro 2-Norm). 

0,3 ‰ in den ersten 
zwei Jahren

                                                                  Umweltzone Barcelona:                                                                
                           während Episoden hoher Verschmutzung von Montag bis Freitag 07: 00 - 20: 00             

        für Benzinfahrzeuge, die vor 2000 registriert wurden

0,2 ‰ in den ersten 
drei Jahren

Umweltzonen sind derzeit: Paris, Lyon, Grenoble, Lille und Straßburg. Weitere sind in Planung. 
Jedes Fahrzeug, das eine französische Umweltzone befahren will, benötigt unbedingt eine Crit‘Air-

Vignette. Ohne diese Umweltplakette dürfen die Umweltzonen nicht befahren werden, auch wenn das 
Fahrzeug die rechtlichen Voraussetzungen für deren Zuteilung erfüllen würde. Die Crit’Air-Vignette 

erhalten auf Antrag PKW, die nach dem 31.12.1996 erstmalig zum Straßenverkehr zugelassen wurden. 
Älteren Fahrzeugen wird keine Umweltplakette zugeteilt, so dass diese die französischen Umweltzonen 

nicht befahren dürfen. Über die Homepage des französischen Umweltministeriums kostet die 
Umweltplakette € 4,80 inklusive Versandkosten. 

Hohe Geldstrafen. Das Gerät wird eingezogen. 
Ggf. Beschlagnahme des Kfz bei fest 

installierten Geräten. 

Geldbuße bis 5.000 Euro oder Haftstrafe von 
acht Tagen bis zu einem Jahr. Das Gerät wird 

eingezogen. POI-Funktion ist erlaubt. 

                                Umweltzonen sind derzeit in Antwerpen und Brüssel.                                            
Nicht in Belgien zugelassene Fahrzeuge müssen sich vor Einfahrt registrieren lassen. 

0,2 ‰ in den ersten 
fünf Jahren

Die Informationen wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Angesichts der Komplexität des Themas und der häufigen Änderungen kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen 
jedoch keine Gewähr übernommen werden. 


